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Vorschriften
über die Verpflichtungen von nnfallrenten-
berechtigten Inländern , welche int Ausland - sich

anshalten.

Von , 5 . Juli 190k.

In Ausführung der Bestiunniingkn des 8 94,
Ziffer 3 des Gewerbe - UnfaUllersicheriNlgsgesetze.
(NeichS -Gesetzbl . 1900 . Seile 585 ). 8 100 . Ziffer 3
de« Unfallversichernngsgcsetzes für Land - und Forst¬
wirthschast (Reichs -Gefctzbl . 1300 , Seite 641 ), 8 67
Abs . 1 de« Bau -Unfallverficherungsgefetzes (Reichs^
Gcfetzbl . 1900 , Seile 698 ) werden die nachstehenden
Vorschriften erlassen.

8 1-
Nimmt ein rentenberechtigter Inländer seinen

gewöhnlichen Aufenthalt in , Auslande , so hat c
der die Rente zahlenden Berufsgcnossenschaft u»
verzüglich diesen Aufenthalt so mitzutheilen , daß
Postsendungen unter der angegebenen Adress
bestellbar sind . Die Mittheilung kann schriftlich,
telegraphisch oder zu Protokoll erfolge » .

8 2.
Diese Mitthcilung gilt als unterlassen im

Sinne der Ziffer 3 , Absatz 1 der 88 94 des Gc-
tverbcunfallversicherungsgesetzes nnd 100 des llnsall-
persicherungSgesktzkS für Land - und Fornwirthjchasl,
wenn die Abreise des Rcnlenberechtigten ins Aus¬
land glaubhast gemacht,innerhalb der Mittheiluugs-
frist aber keine den Vorschrislen des 8 1 ent¬
sprechende Mittheilung der Berufsgcnossenschaft zrn
gegangen ist . , ^

Diese Frist beginnt mit dem Tage , an welchem
die Reise ins Ausland angetreten worden ist , oder,
sofern dieser Zeitpunkt nicht seststeht , mit dem Tage,
an welchem die Bestellung einer Postsendung der
Berufsgenossenschaft an den Rentenberechtigten
unter seiner letzten bekannten Adresse im Jnlandc
wegen Verlassens dieses Aufenthaltsort « nicht hat
bewirkt werden können . Die Frist beirägt:

1 . wenn der angegebene oder nach den Um¬
ständen anzunehmende ausländische Slnfent-
halisort innerhalb Europas belegen ist —
drei Monate , •

2.  wenn dieser Ort in den Küstenländern von
Asien und Afrika längs des Mittelländischen
und Schwarzen Meeres oder aiif de» dazu
gehörigen Inseln belegen ist — sechs Monate,

3 . wenn dieser Ort in einem sonstigen aiiizcr-
europäischcn Laude belegen ist — neun
Monate . . . .

Im Zweifel ist die längere Frist maßgebend.

8 3.
Bei jedem Wechsel des gewöhnlichen Ansent¬

halt » inuerhalb des Auslandes finden die Vor¬
schriften der §8 1 und 2 entsprechende Anwendung
mit der Maßgabe , daß für die Berechnung der
Miitheilniigsfrist der letzte bekannte Aufenthaltsort
im Ausland an die Stelle des letzteii inländischen
Wohnorts tritt , und daß die Frist in allen Fallen
sechs Monate beträgt.

8 4.
Eine ausdrückliche Vereinbarung zwischen der

Berufsgenossenschaft und dem Rentenberechtigten
über die anderwcite Festsetzung des Beginn « und
der Dauer der in den 88 2 und 3 bestimmten
Fristen ist zulässig.

8 5-
Auf Erfordern der die Rente zahlenden

Bernssgenossenschast haben die rentenberechtigte»
Verletzten sich von Zeit zu Zeit bei dem örtlich zu¬
ständige » deutschen Consul oder einer ihnen zn be¬
zeichnenden anderen deutschen Behörde peisoiilich

Diese Vorstellung darf , sofern nicht zwischen
der Berussqenossenschast und den Rentenbercchtigten
über einen kürzeren Zeitraum ausdrückliches E »i-
vcrständniß erzielt ist,

1. innerhalb der ersten zwei Jahr « von der
Rechtskraft des Bescheids oder der Ent¬
scheidung ab , durch welche die Entschädigung
zuerst endgültig sestgestellt worden ist,

n) von den am Sitze der Behörde
wohnenden oder dort regelmäßig be¬
schäftigten Verletzten nur i>> Zeit¬
räumen von mindestens sechs Monate » ,

b) von andere » Verletzten » ur >n Zeit¬
räumen von mindestens neunMonaten,

2 . in allen übrigen Fällen nur in Zeiträumen
von mindestens einem Jahre

verlangt werden.
8 6.

Die Bernssgenossenschast , welche die Vorstellung
angeordnet hat , ist verpflichtet , den Verletzten die
zur zweckentsprechenden Aussuhrnng oer Reise aus-
gewendeten Kosten an Reise -, UeberuachtiingS - und
Zehriiiigsgcld , sowie den dadurch entgangeneil
Arbeitsverdienst zu erstatten.

8 7.
Die Bestimmung unter Ziffer 3 , Abs . 3 der

88 94 des Gcmerbeunsallverslch-rungsg etzes u d
100 des UnfallversichernngsgelktzcS snr Land - und
Forstwirthschast gilt auch für die Pflicht zur Mit-
theilung des Aufenthalts.

8 8.
Diese Vorschriften treten am 1. Oktober 1901

'̂ Sie ' finden entsprechende Anwendung auf die
rentenberechtigten Inländer , ^ lche an diesein ag
bereits ihren gewöhnlichen Ansenthalt im Ausland
genommen oder die Reise urs Ausland «» getreten
staben

Für solche Perionen beginnen die in den
88 2 und 3 vorgesehenen Atittheilungsfristcn mit
ocui Tage des Inkrafttreten « dieser Vorschriften.

Der Mittheilnng de« Aufenthalt », an dem sich
ein Berechtigter zn diesem Zcitpiiiiktc befindet,
bedarf e? nicht , weil » seine ausländische Adresse
der die Reute zahlenden Berussgeliossenschast bereits
früher genau <8 1) mitgetheilt ist.

8 9.
Soweit die Rente von einer Nusführnngs-

behörde <88 128 ff des Gewerbc - IInsallveisicherniigs-
csctzes, 134 ff de« llnfallvcrsichernngSgesetzcS für

Land - lind Forstwirthschast , 8- 6 , Ziffer 2 und 3
und 88 42 . 43 des LanniifaNversicherungsgesctzes)
gezahlt wird , tritt diese hinsichtlich der vorstehende»
öestiinmungcn an die Stelle der Berufsgenossen-
schast.

Bcrliu , de» 5. Juli 1901.
Das Ncichs -Versichcrnngsamt.

Abthcilnng für Unfall - Aersichening.
gez . Gacdcl . _ _

Anszug
aus der Polizei -Verordiiniig , betreffend das Melde¬

wesen voni 17 . Februar 1900.
8 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde ( Badegäste , Reisende :c .),
welche in Privathnnsern für Entgelt oder ^nnent-
geltlich Wohnung nehmen , sind binnen 24 Stunde»
durch den Wohnungsgebcr bei dem Büreau des
Polizeireviers an - bezw . abzuineldcn . „

Gast - und HerbergSwirtbe haben täglich bis
11 Uhr Vormitiags alle ivährend des vorher-
gegangcnen Tages oder während der Rächt an-
gekommcnen bezw . abgereisten Fremden bei dem
Büreau des Polizei -Reviers all - beziv . abzumc den.

Die Meldung der Fremden gesäiicht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten müssen:
Vor - lind Zunaine , Stand oder Gewerbe , Geburts-
imd Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast - und Herbergswirthc sind verpflichtet,
ein Fremdenbuch nach dem Mnster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald uachseiner An¬
kunft zur Eintragung vorzulegeii liiid aus die richtige
und vollständige AlisfüUnng der Rubriken zu achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
öffentlichen Kenntnis ) gebracht.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz V. Na ttbor.

Bekanntmachung.
Au be » Sonntagen in den letzten 4 Wochen

vor „Weihnachten " ist in allen Zweigen
des Handclsgcwerbes eine Verlängerung de,
Beschüftigungszeit zugelassen worden und zivar , an
den ersten beiden Sonntagen von 3 — 7 Nlir und
an den letzten beiden Sonntagen von 3 —3 Nhr
Nachmittags . .

Die betreffenden Sonntage fallen in diesem
Jahre auf den 1 . , 3 . , 15 . und 22 . Dezember.

Wiesbaden » den 5. November 1901.
D -r Poliz ei-Präsident . K . Prinz v . R ativor.

Bekanntmachung.
Der hiesige Magistrat hat nuf den Unfug

ausuicrksani acmacht , der während des Andreas-
l Marktes durch das „ nitzetn " mit Pfauen

federn , Federwischen und dergleichen verübt wird.
Außer den unlievjamen Bkläüignnge .c entsteht

auch durch Uebertragung von Anstcckungsstoffeii
eine sanitäre Gefahr . *

Es wird deshalb zur ossentlichen Kcnntnm
gebracht , daß die Schutzmannschast angewiesen ist,
Jeden ivclcher vorerwähnten Unfug verübt , an,
Grund des 8 360 , No . 11 , des Strafgesetzbuches
zur Bestrafung anzuzcigen.

Wiesbaden , den 18 . November 1901.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Rativor.

Ortsstatnt,
betreffend die gewerbliche Fortbildungs¬

schule in Lviesbaden.
Aus Grund d- r 88 120 . 142 und 150 der

Gewcrbeorduuiig für das Deutsche Reich iii  der
&affuiia hcs Gesetzes , betreffend Abänderung der Gc-
wcrbeördimng vom 1. Juni 1891 (Reichs -Gesetzblatt
Seile 261 und folgende ) wirb nach 'Anhörung be-
theiligtcr Gewerbetreibender ui ' b Arbeiter » »d unter
Zlistimmliiig der Stadtverordiieteii -Versammluiia
für den Genikiiidcbezrrk d- r Stadt Wiesbaden Rach-
steheiides festgesetzt 8 1-

Alle im gedachten Bezirke sich regelmäßig a »s-
haltendcn gewerblichenArbeiter (Gesellen , Gebulscn,
Lehrlinge, ' Fabrikarbeiicr ), mit Ansnahmc ,dcr
Lehrlinge imb Gchülseu tu Haudelsgeichafteu , sind
verpflichtet , bis zum Eiide des Schuljahre «, niner-
hatb dessen sie das 17 . Lebensjahr uo lende » , die
hicrielbst errichtele öffentliche gewerbliche Fort-
bilduiigsschule au den festgesetzten Tagen und
;t „ »den zu besuchen und au dem Unterrichte
Tbeil zu nehmen . . _ . .

Tic Festsetzung der Tage und Suiuden des
Uliterricht « erfolgt durch de» Magistrat und wird
in dem Organ für die amtlichen Bekanntmachungen
des Magistrats zur öffentlichen Kemitni » gebracht.

8 2.
Befreit von dieser Verpflichtung sind nur

solche gewerbliche Arbeiter , die den Nachweis fuhren,
brtfi sie diejenigen Kenntnisse und Fern gleiten de-
sitzen, deren Aneignung das Lehrziel der Anstalt
bildet.

8 3.
Gewerbliche Arbeiter , welche das fortbfldnngs-

ichulpflichtige Alter überschritten haben oder m dem
Geineindcbezirke nicht wohnen , aber beichaftigi
werden , können , wenn der Platz ansreicht , anfihren
Wunsch zur Theilnabme am Unterricht zugelassen
iverden . Der Schulvorstand (Kuratorium ) bcstiinnit
über die Zulassung solcher Schüler.

8 4.
Zur Sicheritirg des regelmäßigen Beinckies

derFortbildnngsschule durch die dazu Verpflichteten,
sowie zur Sicherung der Ordnung in der ftort-
bildungsscbule und eines gebührlichen Verhaltens der
Schüler werden folgende Bestiulmuiigeu cvlnffeu:

1) Die zum Besuche der Fortbildungsschule
berpflichtetcu gewerblicbeu Arbeiter müssen sich zu
den für sic bestimmten Unterricht - st, ! wen rechtzeitig
eiusiudkli lind dürscn sie ohne eine nach dem Er¬
messe,! der Schutteitunq ansreichende Entschilldigling
nicht ganz oder zum Theil versäumen.

2 ) Sie müssen die ihnen als nöthig bczeichneten
Lernmittel in den Unterricht mitbringen.

3) Sie haben die Bestimmungen des snr die
Fortbildnngsschule erlassenen Schulrcglcnients zu
befolgen . .

4 ) Sic müssen in i ie Schule sauber gewaschen
und in reinlicher Kleidung kommen.

5 ) Sie dürfen den Unterricht nicht dnrch un¬
gebührliches Betraget ! stören » nd die Schnlnteiisilien
sind Lehrmittel nicht verderben oder beschädigen.

6) Sie haben sich auf dem Wege zur schule
und von der Schule jedes Unfugs imb Lärmen ? zu
enthalten . , . „ . . . „ ,

Znwiderhaildlungen werden nach 8 150 Ro . 4
der Gewerbe -Ordnung in der Fassung des Gesetzes,
betreffend die Abänderung der Gcwerbeordnlllig
vom 1. Juni 1891 (Ne 'chs-Gesetzblatt Seite 287.
mit Geldstrafe bis zu 20 Mark oder »» Hauer»
i» öq-n»salle mit Hast bis zu drei Tagen bestraft,
sofern nicht nach gesetzliche» Bestimmungen eine
höhere Strafe verwirkt ist.

' 5.

Bekanntmachung.
Interessenten werden hiermit ausdrücklich da-

tauf hingewiese » , daß sie bezüglich der Aufstellung
und Verwendung von Acetrstengasapparateil von
den Lieferanten Gewähr snr di - richtige Aus¬
führung und Ausstellung dieser Apparate vcr^
langen müssen . . „
Der P olizei -Präsident . K . Prinz » . Rattbor.

Polizei -Verordunug.
I Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordiiiing voin 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
theilcn , sowie der 88 143 und 144 des Gesetzes
über die aUgemelne Landes - Verwaltung vom
30 Juli 1883 tvird mit Zustimmung des Ge-
meindevorstandes für den G - ltilnasbereich der
Polizei -Verordnung v . 1. August 1989 nachttehende
Polizet -Verordiiuiig erlassen : ,

Der Schlußlatz der Posttiou o in 8 68 der
vorerwähnten Polizei - Verordnung erhalt huifort
die nachstehende Fassung:

Die Gruben i>nd entweder mit Manerwerk
zu überwölben oder mit eiseriien Platten,
bezw . mit miudesteus 4,5 em starken » i
Rahmen liegende » Bohlen gut schl>eßend zu
überdecken . Bereits vorstanvene Gruben
welche Vieser Vorschrift nicht ent¬
sprechen, muffen binnen Jahresfrist
nach Veröffentlichung d.escrVcr-
orvnuna entweder vorzchristsmatztg
lieracstettt, oder beseitigt werden.
Ausliahmeu sind in widerruflicher Weise zu¬
lässig , wenn nach überelitstlmmendem Er¬
messen der Polizei - und der Gemeiudebehorde
durch den Betrieb der betreffenden Anlagen
keine Mißstätlde entstehen . " *

Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Rattbor.

Eltern und Vormünder dürfen ihre zum
Besuche der Fortbildunqsschnle verpflichteten Sohne
oder Rlüiidcl nicht davon abhalten . Sie haben
ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit zn
gewähren.

8 6.
Die Gewerbe -Unternehmer haben jeden von

ihnen beschüsnglen nach vorstehenden Bestimmungen
(81 ) schnlpflichligen gewerblichen Arbeiter spülesteil«
am 6. Tage , nachdem sie ihn angenoimlie » haben,
zum Eintritt in die Fortbildungsschule bet dem
Rlaqistral ailzumelden und spätestens am 6. Tage,
llachdcm sie ihn aus der Arbeit enllasj -n haben , bei
dem Magistrat wieder abzumelden . Sie haben die
zum Besuche be - Fortbildungsschule Verpflichteten
so zeitig von der Arbeit zu entlassen , daß sie recht¬
zeitig und soweit erforderlich , gereinigt und um-
geklcidet im Unterricht erscheinen können.

8 7-
Die Gewerbe -Unternehmer haben einem von

ihnen beschätligten gewerblichen Arbeiter , der durch
Krankheit am Besuche des Unterrichts gehindert
gewesen ist, bei dem nächsten Besuche der g-ort-
bildnngsschnle hierüber eine Bescheiilignug mit-
zugeben . Wenn sic wünschen , daß ein gewerblicher
Arbeiter aus dringendell Gründen vom Besuche des
Unterrichts für einzelne Stunden oder für längere
Z - it entbunden werde , so haben sic dies bei dem Zetter
der Schule so zeitig zu beantragen , daß dieser
nöthigensalls die Entscheidung des Schulborstaiides
«inholen kann.

8 3,
Eltern und Vormünder , die dem tzb entgegen-

handeln , und Arbeitgeber , welche die lin 8 6 vor-
geschriebeneil An - und Abmeldungen überhaupt
nicht , oder nicht rechtzeitig machen , oder die von
ihnen beschäftigten , schulpflichtigen Lehrlinge , Ge¬
sellen , Gchülsett und 'Fabrikarbeiter ohne Erlaubniß

aus irgend einem Eirunde veranlassen , den Unterricht
ganz oder zum Tdeil zu versäumen , oder inner
die tut 8 7 vorgeschriebe »« Bescheinigung dann inchr
mitgeben , wen » der Schulpflichtige krankheits¬
halber die Schule versäumt hat , werden nach
8 150 No . 4 der Gewerbeordnung in der Fassung
des Gesetzes betr . die Abänderung der Gewerbe¬
ordnung vom 1. Juni 1891 ( Reichs - Gesetzblatt
Seite 287 ) mit Geldstrafe bi« zu 20 Mark oder
im llnvermögensfalle mit Haft bis zn drei Tagen

b-strast. _ Ter Magistrat , v . Jbetl . *
Bekanntmachung.

Der Feldweg im District „Unter Schwarzen¬
berg " , der Himer dein Armen -Arbeitibaus und der

i Mcigariliefabrik bi « zur Biebricher Gemalklings-
greiize hinzieht , wird wegen der daselbst vorzu-
»ehinendcil Betcstigungsarbeiten vom 27 . d. M.
ab während der Dauer der Arbeiten snr den
öffentlichen Fuhrverkehr gesperrt.

LViesbadcu , den 26 . November 1901.
De r Obervürgernieister . In Vertr . : itörnee-

Wiesbadener Andreasmarkt.
Samstag , den 30 . d. M ., « orm'rt .-x

11 Uhr, Versteigerungeines Platzes sur ein
gewöhnliches Caronffe ».

LÜiesbadc « , den 27 . November 1901.
S tadt . Accise-Am «.

Verabreichung warmen Frühstücks
au arme Schulkinder.

Die vor Jahren nach dem Vorbilde anderer
Städte ans Anregung eines Meilschcnsrenndes ziim
ersten Male eingeführte Verabreichung warmeil
Frühstücks an arme Schulkinder erfreute sich seither
der Zustimmung » nd werkthaligen Unterstützung
loetterS ?reife Der hiesige » Bürgerschaft . Wir Hoffen
daher daß der erprobte Wohllhattgkeitssinn unserer
Mitbürger sich auch in diesem Winter bewahren
wirb , liidem sie uns die Dtittel zustleßen lassen,
ivelche nn « in den Stand setzen, jenen armen
Kindern , welche zu Hanse Morgens , ehe ße m die
Schule gehen , nur ein Stück trockenes Brod . je
mitunter nicht einmal dies erhalten , m der Schule
einen Teller Hafergrütz -Snppe und Brod geben

3m vorigen Jahre konnten durchschnittlich
täglich 500 von den Herren Rectorkii ansge,nchtr
Kinder während der lältesten Zeit des Winter»
geipeist iverden . Die Zahl d- r ausgegebenen
Portioilcii betrug nahezu 37,000 .

Wer einmal gesehen hat , wie die warme Suppe
den armen Kindern schmeckt und von den Aerzlen
und Lehrern gehört hat , welch günstiger Crsolg
für Körper und Geist erzielt wird , ist gew >>! gerne
bereit , ein kleines Opfer für den guten Zweck zu

haben daher das Vertrauen , daß wir durch
milde Gaben - auch die kleinste wird dankbar
entgegengeiioiiimcii — in die Lage geletzt werde » ,
auch in diesem Jahre dem Bedursiilß zu WW ' " -

lieber die eingegangenen Betrage wnd öffentlich

^ " ' " Gaben nehmen entgegen die Mitglieder der
Armcndepiitatlon:

^ Herr Stadtrath Jnstizrath vr . Bergas , Lniicii-

Herr StaRvcrordneter vr . meä . Cnnst , Kl . Burg-
ftrofic 9

Herr Stadtverordneter Kttefeli , Sierostraße 18,
Herr Stadtverordneter Krekel » Dotzhelmerstr . 28,
Herr Sladlverord .ictcr Löw , Webergaffe ^ b
Herr Bezirlsvorsteher Margerte , Kalier - ftucdnch«

Herr Bezirks Vorsteher Jacobi , Dirlramstraße 1,
Herr Bezirksvorsteher Zollinger » Schwaibacher-
v ftraf ĉ 25
Herr Bezirksvorsteher Berger , Maucrgaffe 21.
Herr Bezirksvorsteher Rrnnpf , «clH ° sse 1̂ -
Herr Bczirksvorsleher E . Muster , Feldstraße 22,
Herr Bezirksvorsteher St . Hoffmann , Philipps-

Herr Bezirksvorsteher Dielst , Emserstraße 7S
sowie das städtische Armenbureau , Nathhaus
Zimmer No . 12 . und der BoteliiMlster , Rathhau»

^ " " Ferner ' haben sich zur Entgegeniiabme von
Gaben gütigst bereit erklärt:
Herr Kaufmann Hoflieseraiit Slugust Engel,

Hauptgeschäsl : TaunuSstraße 14 , Zweig¬
geschäft : Wilhelmstraße 2,

Herr Kanfniaiin Emil Hees jr . » B " hab " der
Firma Carl Acker Rachf . , Gr . Burgstr 1b,

! Herr Kaufmann A . Mollaty , Mich « Sbcrg 14
Herr Kaufmann E . Schenck , Inhaber der Firma

^ ^ C . Koch , Ecke Michelsberg und Klrchgoffe'
Herr Kaufmann Will ) . Nnverzagt , Langgass - 30,

Wiesbaden , den 18. Oktober 1901.
Namens der städt . Ariilen -Dcpulation:

Mangold , Beigeordneter._ ,

Zur Anschaffung von Kohlen snr
verschämte Arme

sind eingegaiigen : Von Frau Consul Frendenberg
50 Mk Herr » Schiedsmann Unverzagt schleds
männische Gebühren 15 Mk ., tz « rn SchledSlnanu,
Unverzagt ans einem schredsniaiimjchen Vergleiche
10 Mk Herrn Jnstizrath vr . Herz 20 Mk ., R . B.
10 Mk . , Herrn Schiedsmann Hoffmann aiiS einem
schiedsmäilnischen Vergleiche 1 »vorüber ton
mit der Bitte um weitere Gaben hrerduich
mit Dauk quittire » . ^

Wiesbaden , den 29. November 1301-
Der Magistrat . Armen -Berwaltung . Mangold»
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ylachstehendk Polizei-Verordnung wirb Uwbcr*
jolt zur Stfimtniii flfbrnclit:

Polizei Pcrordn ««st.
§ 1. Die Bcuutzting der Feldwege mit Last-

fnlniucrfcn zu mibticn a!» ljubwtrtIiftbflitlid)cu
Zwecke» ist wibiRfti. Der Magistrat kann jtfcort)
die Benutzung gegen Entrichttmgeine» von ihm
festznictzeuden Beitrag» zur Unterhaltung der
Feldwege, sowie zue Eesüllmig weiterer Bedmg-
uuqeu gestatte», iushefonbcve gegen bic Bedingung
der Befestigungde« Fedweg» und be: scknnalen
(cinspnriaeu) Wegen, derErlneitcrnn« ans6 Meter.

Vor der Benutzung ist fd)iifUid;c Erlaub»»;
bcs Magistrat« cinniholcu. Dieselbe gilt nur bi»
zum Schlug bcs tkalenderjahrc» und ist bann zu
crncneni. , .

Für AnSnnhmesülle kann der Beitrag er¬
mäßigt ober erlassen und von ber Ersüllimg
IvcitererVediugnugenabgesehen werben, unbeschadet
ber Haftbarkeit für den Schadenersatz beim lieber»
fahren fremden Eigenthum».

tz 17. Zuwiderhaudlungltt gegen die Vor-
schritteu dieser Veroreuuug werde» mit Gelbstraie
ilia zu breistig Mark, im Richtbeitreibungsjallmit
entsprechender Haft bestrast.Der Overdtir- eru,erster.

Bekanntmachung.
Icachsteheiib ivirb der $ 1 de» Genlciiide-

öeschlnsse» vom 29. Mai 1599, tu ber durch die
Beschlüsse des Gemeinberath» vom 6. und de»
BilrgerauSschnsse» vom2!. November 1890, sowie
de» Bezirksausschusses vom 21. Aobeuiber 1390
geuelnnigteu veräiibcrleu Fassung, mit dem Bemerken
zur Keuntuist gebracht, dost Zmviberhaublnttgen
gegen diese Vorschriften gemäß ss 14 de» Gesetzes
vom 9. März 1889 für jedeuI!ebertretung»tall
init Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Hast
bestraft ivcrdeu.

1. Innerhalb de» GemeiubebezirkeSder
Stabt Wiesbaden bars bas Schlachlcu von Ochse»,
Stieren, Kühen, Riuderu, Schweine», Kälber»,
Schafe» »nd Ziege» trüb zwar sowohl gewerb»-
Nlüstig, als bas nicht gewerbsmäßig betriebene
Schlachten, nur i» ber städtischen Schlachthank-
aulagc vorgeuommen iverden. Ansnahmrweisc kan»
nur den Bclvohncr» entlegener Gehöfte, z. B.
Abainsthalcr Hof, Fasanerie, Platte ». A. aus
besonderenAntrag durch den tziemeiiid-ralh gestattet
werde», das Schlachte» für ihren Bedarf(Haus¬
schlachten) ans den«Gehöfte vorzunchme».

Wenn ein Thier (Satz 3 de» 8 1 ) außerhalb
der Schlachthansanlagc durch Beinbruch, Lähnnnig,
schwere Erkrankung zum Gehe» »»fähig geworden
»nd der Transport zu Wage,, nnansfiihrbar ist,
so kan» dasselbe, lven» ein approbirter Thierarzt
die Nothwcndiglcite uer sosoriigc» Abschlachtnug
bescheinigt, in den, Gehöft gelobtet und die Ans-
schlachtnng vorgenouimen werden. Bon ber erfolgien
Schlachtung ist uuter Vorlage der vorerwähnten
Bcscheiiiignng über die Nothwendigkeit der sofortigen
Abschlachttmg der Schlachtbausvcrlvaltung und dein
Accise-Juspcctor alsbald Anzeige zu erstatlen. Das
geschlachtete Thier einschließlich der Geweidc muß
dis zur Ankunft des Schlachthans-Dircctors oder
dessen sachverstäudigcu Vertreters nufgchobru iverden,
lvelcher nach stattgehabter Besichtigung über die
Verwendbarkeit de» Fleisches entscheidet, wie ivenn
die Schlachtung in dem Schlachthanse stattgefunben
hätte. Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Stuözug auö den« Oitsstatnt sür dl«
'Kc»re.»»»atis >»tion »er Stadt Wiesbaden

vom I i . 2ip . it 11101.
§ 1(1. Spül ' Abtritt,.

Die Spülapparate und Behättcr̂ f.iuunthchcr
Spülaborte mitt'seu Ittindestcn« bei Tag bei Be¬
nutzung jederzeit genügend Wasser liesein. Da»
Hanplziisührungsi ohr der Wafseilcilnng zue Eloset-
svnlnng darf demgemäß, anLgenounncnbei Rcpara-
Iure», bei Tag uich' abgcstellt iverden. Bei
bcsondcrö Sem Ffrosteai'Sg,setzte»»tkcltungcn
kau,» arrf Antrag der Betiicttigtc »» dir
ReVlsio, »Sbe»»ördc die zeitweise Abstellung
dcS ,Ha»»ptz»»f»t!n »»»»gS»ol>reö bei Gefahr
dcö Einfrierens ar»ch bei Tage durch
besondere schris. liche Derfilgling gestatten.

Mit Bezug hieraus ersuche ich diejenigen HanS-
bcsitzer und Hanrbelwatter, ivelche uo:i der an¬
gegebenen Erlaubniß während de» bevorstehenden
Winter» Gebrauch zu niacheii wünsch»», ihre dics-
hezüglichen Anträge im Ratbhanse, EallalisalionS-
tzürea», Zittuner No. i>8, während der VorniiitagS-
bicuststnndrn mnudlich oder schriftlich zu stellen. *

Wiesbaden , de» 23. November 1901.
Abtkciluiig für Ca»alifatio»rwesc>i.

Der OoeiIngenieur. Arensch.

Bekamrtm,'.ch«ng.
In der Polizeivcroidiinug vom 12. Mürz 1884.

13. Mai und 29. August 1893 ist u. A. Folgendes
bestimmt:

8 1 . Montags, Mitttvochs nud Freilag» in
jeder Woche findet in der Schlachthaus-Anlage und
zivar auf dem Platze zivischen den« Groß- und
Ktciuviehstalle daselbst, Vieh,»arkt statt. Fällt ans
rinen dieser Tage ci» gesetzlicher Festtag, s» wirb
ber Viehmarkt an dem darauf sotgendcu Tage
abgehalieii.

8 3 . Ter Viehmarkt für Großvieh beginnt
»in 11.30 Uhr Vormittags, derjenige für Kleinvieh
(cxcl. Zuchtschweine) um 11 Uhr Vormittag» nud
derjenige für Zuchtschwcine um 8 Uhr Morgens.

8 4 . Bis zinn Schluß de» Marktes ist der
Verkehr mit Lieh allein auf die Schtachthaus-
Anlngc beschränkt. Zn der Stadt oder der Stadl
geniarkniig ist bis zu dieser Zeit der Handel mit
Vieh untersagt.

Ebenso ist der Handel mit Vieh bor Beginn
des Marktes in der Schlachthan?-Anlage verböten.
Es dürfe» in dieser Zeit die Handelsleute ancb
unter sich keinen Viehhanbel betreiben.

8 5 . Nach Schluß des Marktes, um 1 Uhr
Nachmittag», steht cs Jedem frei, ba» auf dem
Markt aiifgetriebenc Vieh dortrii ferner feilzuhalteii
nud dasselbe mit Ausnahme des in 8 6 gedachten
Schlachlviehc» zum Verkaufe oder Tausche in die
Stadt zu verbringen.

8 0. Die Viehhändler dürfen nur in der
Schlachtbans-Anlagc verkaufen. E» ist untersagt
solches Vieh ziun Zwecke des Verkaufes oder
Tausches in die Stadt zu bringen.

8 !>. Ans beit Markt bnvf mir gesundes Vieh
gebracht werden. Es unterliegt alles zum Markt
gebrachte Vieh der polizeilicheii Beschau(cfr. 8 17
des NeichS-Bichscnchengcsetzes boni 23. Juni 1880)

8 1l . Sofern nicht »ach den allgemeine»
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, werden
Uebertretungen dieser Vorschriften mit Geldbuße
bis zu 9 Mk. und im Falle des Uiibermögcns mit
Haft bis zu drei Tagen bestraft.

Der Magistrat.

Biehhof -Berrcht
für die Woche vom 22. bis 27. Nobcmber 1901.

Vieh-
gattuiig

Ochsen

Mißt  .

Schweine
skälbcr .
Hammel.
Ferkel. . .

Wiesbaden » den

e =■-G«I "© a-
Stück

09

129

898
465
270

a
Preise

per
50 kg

Lchlacht-
gewicht

70i—173;—

1 kg
Schlacht¬
gewicht
Stück

27. November 1901.

von—bis

68s—
67i
57

24 34

HSS
K

50 '
28

Städtische SchlachttiauS-Bcrwaltung.

Bek, »»»»rtmach»nst.
De städtische Feuerwache,

Rengajse 0 , ist unter No . 40 an
das 'Fernsprechamt dahier angc-
schlossknZo daß von jedem Telephon-
a, »sch!,»tz Meldung nach der Feuer¬
wache gemacht iverden kan». Der
hiesigen Einwohnerschaft wird, die
Benutzung der Telcphonanschlüssc zu
Fenermeldungei » empsohlcii. *

cs .'aden , im Okiobcr 1901.
Der Branddirector. Schenrcr.

8l»tz-Ar«iler Ferlielmlirlii.
Bei dem «im 3 . Dezember l . I.

und dg»n alle 14 Tilge stallfindcnden
Ferkel markt dürfen der Seucheugefahr
halber bis auf Wcilercs mir Ferkel aus dem
Kreis Grosz-Gerau aufgclrieben iverden. Für
Leule, in deren Hofraithe die Manl-nnd Klaneii-
senche besteht, ist der Besuch des Marktes
verbolen und iverden dieselben, ivenn dies
ermittelt wird, abgcwiescn und für etwa ent¬
sprechende Nachtheile haftbar gemachi. 17 298

Gr .-Gcran , aiu 28. November 1901.
Gr. Bürgermeisterei Groß-Gerau.

Becker.

Christ ha um - Berkans.
Aus dem hiesigen Stadtivald, in nnmittel-

barcr Mhe des Aussichisthnnnes.Hohe Kanzel,
werden etwa 1090 Ctiristbanme , l '/s bis
über 3 Meter hoch, abgegeben. 17 286

Reflectanten wollen sich an Herrn Forst¬
meister (Sictze dahier wenden.

Idstein , den 28. November 1901.
Der Aiagistrat.

rreichtfutz , Bürgermeister.

Kirchliche Anreige ».
Gvarigetilche Kirche.

Marktklrchc.
Sonnlag, 1. Dezember. (1. Adbent-Soniitag.)

Militärgott,sdicnst 8 .40 Uhr: Div. - Pfr.
Franke.

Haiiptgottesbienst 10 Uhr: Pfr. Zirmendorff.
-iach'ber Predigt: Beichte und heil. Abendinahl.

Sldeiidgottesdienstb Uhr: Pfr. Schußler.
LttulSwoche: Pfr. Bickel.
Mitttvoch, 6—7 Uhr: Orgclconcert in der

Marklkirche. Eintritt frei.
Bergkirche.

JiigeildgottesdienstLst- Uhr:Pfr.Beesenmeyer
HanptgoltcSdicnst 10 Uhr: Pfr . Grein. Nach

der Predigt: Beichte und heil. Abendinahl.
AbciidgotteSdieiist5 Uhr: Pfr. Dicht.
Aintswoche: Taufen und Trannngen: Pfc.

Grein. Bccrdigniigcii: Pfr. Dich!.
Ningkirchc.

Jugeudgoltesdieiist8'U Uhr: Pfr. Risch.
HaiiptgotieSdienst 10 Uhr: Hülfspred. Schlosser.

(Hl. Abcndinahl.) Der Ringkirchcn-Ehor wirkt mit.
Abeildgottesdlkiist5 Uhr: Pfr. Friedrich.
Amtsivoche. Tanseii und Tranimgen: Pfr.

Lieber. Beerdigungen: HülsSpredigcr Schlosser.
Clarenthal.

Gottesdienst 10 Uhr: Pfr. Risch.
Kapelle dcö Paulincnstifts.

Vormittags 10 Uhr: Hauptgottesdieiist. Nach
der Predigt: Beichte und teil. Abendmahl.

Nachm. 2 Uhr: Kindergottesdienst.
vtachmittagsi 'h Uhr: Jniigsrancil-Verein
Dienstag, 3'/, Uhr: Nühvcrein.

EvangelischesBereinshaus, Plattcrstraße 2.
Vorm. 11V- Uhr: Sonntagsschnle.
Bersalumtung für junge Blädchen(Sonniag»

verein) IstaainiittagsV-b Uhr.
Bersamnilniig für Jederman» Slbcnds8V- Uhr

im großen Saal (Bibelslunde).
Jeden Donnerstag, Llbends8'/- Uhr: Gemein-

schaftrstulide.
Ev. Männer- und Jiiiiglingsverei».

Samstag, Abends9 Uhr: Gebetstunde.
Sonntag, Slachm. 3 Uhr: FreieVersaiiiinlung.

Abends 8 Uhr: Vorlesung ans der Geschichte de»
Christenthums.

Montag, Abends 9 Uhr: Gesangstniide.
Mittwoch, Abends9 Ukr: Bibelbesprechstunde.

Donnerstag. Abende8 Uhr: Familien-Abend
im großni Saat. Vortrag der Herrn Pfr. Grci»,
über die MiisionSwoche in Herrcnhut. D« laniation.
Gnpräche für 9 Personen. Eborgesang. Bttinne:-
Onanctt. Zither-Vorträge. Schlnßanlprack.c: Herr
Psr. Ehriftian.

Männern. Jünglinge si,id herzlich eingeladen.
Jugcndverein.

Sonnlag, Nin. 4 Uhr: Helfersitziing. 5 Uhr:
Monatr-Versainmluiig.

Dienstag, Abend» 8'/- Uhr: Bibelstnnde.
Donnerstag, Abend» 8 Uhr : Fa»ii!ie»abr»d

>m großen Saale.
Finge Leute unter 17 Jahre» sind herzlich

riiigeladcii.
Evangelisches Gemcindehans, Stcingasse 9.

Das Lesezimnier ist Sonn- uub Feiertags von
2—5 Uhr für Erwachsene geöffnet.

Lesezimmer: Versaniniliiiig junger Mädchen.
Jniigsraucn-Verein der Bergkirchcn-Gemeinde:

Nachm. 4Vs—7 Uhr.
8 Uhr : Faniilicnabend de«Ev. Arheiterverein».
Dienstag, 8V- Uhr: Bibelstnnde. Pfr. Grein.
Mittwoch». Samstag, Abb». 8'/- tlhr: Probe

de» Evangel. Kircheir-Gcsangverci»?.
Christlicher Verein junger Männer. Lokalitäten:

Rheinstraßc 54, Part.
Nettere Abtheilung.

Sonntag, Nachm.: Freie Versammlnng.
Lltonlag, Abend» 89- Uhr: Männecchor.
Tienstao. Abd». 8' Uhr: Bibelbesprechstunde.
Mitttvoch. Abend» 8‘ 2 Uhr: Evangilisatione-

Versamintttiig von Herrn Missionar Ankenrieth.
Dontterstag. Abends8", ilhr: Poiauncncho-.
Freitag, Abends 8 Uhr : Familien-Abend

mit Kaffee.
Samstag, Abends9 Uhr: Geaetrstniide.

Jngend-Abtheilung.
Sonntag, Nachm. 3 Uhr: Spielen ec. 5 liüv

Monais-Veriauiiiilnng.
Mittwoch 11. Freitag Abends 8V2 Uhr: Sie»

Aeltere Abtheiinng.
Zn allen Vcrfaininlungcii hat jeder Mann und

Jüngting Zlitrüt.
Vcrsainiiltttngen

im Gemeiubcsaal de» P 'arryauscs, An der Riug-
kirchc 3.

Sonntag, Nachm. 4‘,2- 7 Uhr: Versammlung
junger Biäbchru(Sonntaarveicln).

' Sonntag. Abend« 8 Uhr : Abv-nls-Feier.
Pfr. Risch.

Montag. Abend» 8 11 r: Versammlung ton»
finilirtcr Mädchen von Pfr. Risch.

Dienstag. Abends8‘!i Utu : Bibelstnnde, Pfr.
Risch. Jedermann ist licrzlich cingetabcn.

Bttlnvoch,Nachm, von8—6 Uhr: Arbeitsstunde
de» Fralieii-Nähvetein».

Mittwoch, Abend8'/- Uhr: Probe de» Ring-
kirchcnchor».

Donnctstag, Nachm. 3—6 Uhr: Arbeilsstiindc
de» Gnstav-Adols-Frauenverciii». Abd». 8' 2 Uhr:
Versammlung' ber confirmliten Lläbcchea von
Pfr. Lieber. (Erste Abtheiinng.)

Freitag, dtachmirt. 5 Ukr: Vetsammtuiig ber
confirmliten Mädchen von Psr. Lieber. (Zweite
Abtheiinng.)

Katholische Kirche.
1. Pfarrkirche znn« hl. BvnifatinS.

Sonntag, den l . Dczrinber. l . Advent- Sonntag.
Erste heil. Messe6, zweite 7, Mililärgottce-

biensl8, Kindergottesdienst9, Hochamt 10, letzte
heil. Messe II 30 Uhr.

Für die 2. heil. Messe sind die diesjährige«
Erstcomlnunicanteil zur gemeinschaftlichen hei.
Coiumunion ciiißdabe».

Nachm. 2.15 Hin- Christenlehre mit den Jnbi-
binuiSgebetr», 0 Uhr Jndilänmk-Anbacht mit
Predigt.

Am Attttivoch, 6 Uhr, Jubiläumr-Andachr u.
Gelegenbeit zur Beichte. Samstag, 0 Uhr, illoscii-
klanzaiibacbt mit den Jubiläninsgehelen und
sncramental. Segen.

An bet, 'Wachentagcil find die heil. Messen um
6.80, 7.15,. 7.45 (7.30) n. 9.30 libr. Dienstag,
Donnerstag und Samstag7.30 Uhr'Rorateinesse.

Samstag4—7 und nach 8 Uhr (ßelegeuheit
zur Beichte.

2. Maria-Hilf-Kirche.
Sonntag: Fluhuiessc6.3>.>, zweite heil. Messe

mit Aniprachcu. gemeinschaftlicher hl. Connnnnion
ber Eistcommntiic,inten8 Uhr ; Kilideraottesdienit
(HI. '1Vesse mit Predigt) 9 Uhr; Hochamt in
Predigt 10 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr Christenlehre mit Anbacbt
(326). Abend» 5 Uhr Advents-Andacht als Jub
läuiur-Anbacht(590>.

An den Wochentageil sind die heil. Blessen um
7, 7.45 (im Advent mit Gesang) und 9.15 Uhr;
7.45 Uhr sind Schnlinesse» und zwar Dienstag
und Freitag für die Caitellstraße-Schnle, Mittwocl
und Sainstag für die Lehtstraße- und Stiftstraße'
Schule und die Institute.

Donnerstag 7 Uhr heil. Messe in der
SchwesternhauskapellePlatterstraße 68.

Samstag Abend6 Uhr Roscnkranzandachtals
Jubilänmraudacht. 4—7 und irach8 Uhr Ge¬
legenheit zirr Beichte.
3. Kapelle der bannherz. Brilder, Schnlberg

Sonntags und Feiertags 8 Uhr Hochamt.
Nachmittags5 Uhr Andacht.
Dienstags und Freitags 0.15 Uhr Schnlinesse.
An den Wocheiltagen6.15 Uhr heil. Messe.

4. Kapelle im St . Josephs-Hospital, Langenbcckstr.
Sonntag 8 Uhr Amt.
Nachmittags3.30 Uhr Andacht.
An den Wockieniagen5.45 Uhr heil. Mcffc.

Goaugelisch -lutherischer Gottesdienst,
Abethcidstraße 23.

Sonntag, den 1. Dezember (1.  Advent ).
Vormittags9'/>Uhr: Prediglgottesdienst.

Mittwoch, den4. Dezember, Abends 80« Uhr
AbciibgottcSdienst. Pfr. S .anaenineher.
Kaptisteu -Gemeinde , Oranielistr. 54, Hih. Pt.

Sonntag, den 1. Dezember, Vormittags9'/
und Nachmittags4 Uhr: Predigt.

Vorm. 11 Uhr: Kiiidergottesbieiist.
Abends8 Uhr: Jnngfrauen-Theeabeild.
Blittwoch, 2lbbS.8“2 Uhr: Bet- ». Bibelstnnde.
Jedermann ist freundlichst eingeladen. Zutritt

frei. PredigerC. Karbinsky.

Altliotstolische Kirch». Schwalbacherstraße.
Sonntag, den t . Dez. ( l . Advent), Vormitt.

10 Uhr: Amt mitPredigt. Lieder No. : 22, 7,8,21
W. Krimniel, Ptr.

Mettiodiften -Gemeinde , .Heleuenstraße 1,1.Et
Sonntag. I. De;.. Vorm. 9.45 Uhr: Predigt.

Vor»:. 11 Uhr: Sonnlagsschnlc; Abends 8 Uhr:
Predigt.

Dienstag, Abends8 Uhr: Bibel- und GebetS-
stnnde. . ^

Donnerstag, Abend» 8 Ubr: J igendbnnd.
Jediiinaim herzlichw Ukonimen.

Prediger Barnikek.
Apostollsiste Gemeinde.

Kleine Schlvalbacheisiraßk 10. 2. Et. Ĝewerbehalle).
Sonntag, den 1. Dezember, Vormitt. 10 Uhr:

Hauptgotlcsbienst. Nachmittags4 Mir: Predigt.
wozu Jedermann freund!, enigklad,:: ist.

Dienstag, Abends8 Uhr: Oeffentliche Predigt
£)eil0<u-mce, Frankcnstraße 13.

Jeden Avend8l - Uhr , Sonntag» auch Bonn,
10 Uhr: Veriammlung. Jeberniann wiitkomliien.

zlnsstscher Gottesdienst.
Samstag Abend5 Uhr: Abendgottesdienst. ,
Sonntag Vormlitag 11 Uhü Hell. Mc»L
Dienstag Abend5 chr: Nbendgoit-SdiclNt.
Blittwoch Vornnltag 11 Uhr: Heil. Bteff«

(Maria Eingang in Tempel).
Dönnerfrag Vormittag 11 Uhr: Heil. Messe

(Gebnustag und Namenriag de» ThionsolgerS
von Rnßtanb). Kleine Kapelle, Kaptttcristraßc 19.
Augticnn Cliurcli :>f SO Augustin « of

tniiierlinry.
Franktuvterstrasso 3.

Service«.
Stmdayr: First Celebration 8.30, Kattin»,

Choral Celebration and Sermon 11, Evensong and
,;tany r , and l'ublic Instructio i 6. (Subject m
toceinber, l ’raycr llook.)

Wcek-days: Daily MattinsS, Celebration 8.20,

Ivednesdayä and Frulays : Maltins aH0
litany 10.30, Celebration 11.

Eveitsong: on Fridays and Iloly-dnys 6.
Clioir I’i'actice: Fridays at 5.
Library: Wed.‘and Fri. at 11.45.

Chaplain: ltev. E. J. Trebl#,
Kaiser-Friedrich-King 36.

Dampfer-Fahrten.
llambiirg -Amerilva-Linie,

(Gencralvertr. der Gesellschalt: L. Rettenmayßl1,
Rhein strasso 21.) F 308

Die nächsten Abfahrten von Fest- unt
Passagier-Dampfern Onden statt : tvacli Kew»ork:
28./1L Schnellpostd. Deutschland, 1. 12. l' ostd.
Pretoria, 8./12. Poatd. Phocnicia, 15./12. Postd
Patricia, 22./12. Postd. Graf Waldersee, 29.'12.
Postd. Palatin , 4./1. Schnellpostd. Auguste
Victoria, 5. 1. Postd. Pennsylvania, 12,1 . l' ostd.
lirisgnvia. Kach lloston: 29. 11. 1ostd. Arcadia,
13 12. Postd. Aiincnia. diael, I'.altinaore: 4./12
Postd. Absssir.ni, 21./12. Postd. Brisgavia. Nach
Philadelphia: 29. 11.Postd. Arcadia, 13./12. Postd.
Armenia, ‘23. 12. Postd. Frisin. Nach Port laue
(Maine): 10./12. Postd. Sparta. Nach Noworleans:
15. 12. Postd. Dortmund. Nach Columbien und
Geutral-Amerika: 28./11. Postd. lroja . Nach
Hayti und Venezuela: 1912. Postd. Rhenania.
Xach Hayti und Mexico: 5./12. Postd. Hercynia.

Cuba und Central-Amerika: 9./12. Postd.
Pto. Cortez. Nach Ost-Asien: 8. 12. Postd.
dthonia, 18./12. Postd. Andalusia

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
Itauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,Wilhelmstrasse 50.) 1*30‘

Letzte Nachrichten über die Bewegungen uc,
Dampter der Newyork- und Baltimore-Linien:
8 -D .Hohenzollern“ nach Genua, 26. Nov. 3 ühr
Nm von Gibraltar. 8.-D. „Aller“ nach Newyork,
27. Nov. »V» Uhr Vorm. Velins pasent. >.-D.

Lahn“ nach Newvork, 25. Nov. 8 Uhr \ m. in
Newyork. 8.-D. „IC. Wilhelm der Gr. nach
Bremen, 26. Nov. 10 Uhr Vm. in Bremerhaven.
■1.-D. „Kronpr. Wilhelm“ nach Newyork, 26. Nov.
12 Uhr Mittags in Newyork. D. „Main" nach

27. Nov. 12 Uhr Mittags Eastbourne
„Norderney“ nach Brom n, 25. Nov.

iremen,
assirt. D. -- • .

9 Uhr Vm. von Galveston. D. „Cassel nach
Bremen, 26. Nov. 10 Uhr .Vm. in Bremerhaven.
D. „Bremen“ nach Newyork, 26. Now 7 Uhr
Nm. in Newyork. D. „Breslau“ nach Newyork,
25 Nov. 9 Ühr Nm. Eizard passirt. — Cuba-,
Brasu- u. La Pinta-Linien: D. „Heidelberg“ nach
Bremen, 26. Nov. in Bremerhaven. D. „Mainz
nach Lissabon, Antw., Bremen, 27. Nov. von
Funchal. D. „Aachen“ nach Vigo, Antwerpen,
Bremen, 2 . Nov. von Funchal. D. „liici . nac.»
Brasilien, 26. Nov. von Oporto. — Ost-Asien- u.
Australien-Linien: D. „Hamburg (Hamburg-
Amerika-Linie) nach Hamburg, 25. Nov. in Ant¬
werpen. D. „Bayern“ n. Bremen, 2o. Nov. in
Hon-Heon" D. „Stuttgart “ nach Ost - Asien,
26. Nov. in Vokohama. D. „König Albert“ nach’
Ost-Asien, 26. Nov. in Hongkong. D. „Prinz
Heinrich“ nach Ost-Asien, 26. Nov. in Genua.
D. „Preussen“ nach Ost-Asien, 26. Noy. Bor ;um-
Riff passirt. D. „Nürnberg“ nach Ost-Asien,
24. Nov. in Shanghai. D. „Strassburg nach
Ost - Asien, 26. Nov. von Singapore. D. „Karls¬
ruhe“ nach Bremen, 25. Nov. von Port Said. D»
„Neckar“ nach Australien, 25. Nov. in Sydney.

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm oiCKei,

Langgasso 20.) F 3U»
Antwerpen-Newyork-Dicnst. D. „4 aderland

am 20. Nov. von Newyork nach Antwerpen nb-
gegangen (über Southampton). D. „Friesland
um 23. Nov. v. Antwerpen nach NJwyork nbge»
gangen. D. „Southwark“ i m 23. Nov. in Ant¬
werpen von Newyork angekommen. D. „Seeland
am 26. Nov. in Newyork von Antwerpen angele,
(über Southampton). — Antwerpen-Philadelphia*
Dienst. D. „Switzerland“ am 21. Nov. von Ant¬
werpen nach Philadelphia abgegaugen. ü.
„Nederland“ nm 25. Nov. Lizard passirt ' 03
l’hiladelphia kommend (am 26. Ifov., 11 Ihr N.
in Antwerpen erwartet ). ^

Scuil Biiü Qntaa»n «. 6AiU«nti (g14ca Copöudjotucttinu lUJicstatau
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